
Freiwilligen-Gruppen
runden Profiarbeit ab

Begegnung, Begleitung,
Unterstützung wird leichter
Initiativen oder Gruppen, die sich für im All-
tag erheblich eingeschränkte Mitbürger
engagieren, können ihre geplanten Vorhaben
nun einfacher verwirklichen oder ihre Initia-
tive nachhaltig stärken. Denn mit Förderung
nach § 45dSGBXI erhalten bürgerschaftlich,
ehrenamtlich, kirchlich oder vereinsnah
organisierte Gruppen finanzielle Unter-
stützung zur Durchführung ihrer Angebote –
oder zum Aufbau neuer Dienste für ein
Leben zu Hause, wenn es alleine nicht mehr
geht.

Die Agentur, die Ihren Förderantrag
unterstützt
„Pflege engagiert“ heißt die Agentur im Pari-
tätischen Bildungswerk, die Ihnen im Auftrag
des Landesseniorenrats und des Sozialmini-
steriums Antworten zu Ihrem Förderantrag
nach § 45d gibt. Sind Sie antragsberechtigt?
Wie geht man vor, um die Förderung zu er-
halten? Ist Ihr Antrag formal korrekt verfasst?
Solche und weitere Fragen beantwortet die
Agentur Pflege Engagiert gerne im Internet
oder per Telefon.

Beratungs- und
Vermittlungsagentur
„Pflege engagiert“
c/o Paritätisches Bildungswerk
Baden-Württemberg
Haußmannstr. 6
70188 Stuttgart
Tel.: (0711) 2155-188
E-Mail: info@pflege-engagiert.de
www.pflege-engagiert.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und darauf,
Ihre Fragen zu beantworten und
Ihren Förderantrag vor zu prüfen:

Iren Steiner: (07023) 74 12 48
Dienstags 13 – 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Sabine Reiber: (0711) 21 55-184
Donnerstags 14 – 16.30 Uhr

Lebenswerter Alltag
trotz Einschränkungen

Finanziell gefördertes Bürgerengagement
im Umfeld von Pflege.



Freiwilligen-Projekte,
die Mitbürger unterstützen

Besuchsdienst zu Hause: Hochbetagte, die das
Haus nicht mehr verlassen können, werden in einer
oberschwäbischen Kleinstadt nun regelmäßig
besucht. Mitglieder der Kirchengemeinde haben
diesen Freiwilligendienst gegründet. Qualifizierte
Einführung der Mitwirkenden, Fortbildung für weitere
Freiwillige und Begleitung durch eine Fachkraft der
Diakoniestation sind gewährleistet – mit einer För-
derung durch die Pflegekassen (§ 45d SGB XI).

Das ‚Susemobil’ geht in einer Landgemeinde auf
Initiative von Mitbürgern jetzt mehrmals wöchentlich
auf Einkaufstour für Hochbetagte, die zu Fuß oder
per Bus nicht alleine einkaufen können. Fachliche
Begleitung und Aufwandsentschädigung für verläss-
lich organisierte Fahrer ermöglicht das Pflegewei-
terentwicklungsgesetz.

Persönliche Mobilitätstrainer kommen zu Senio-
ren in einer Kreisstadt im Rheintal nun kostenfrei
nach Hause. Die Schulung in Bewegungsaktivierung
für Ältere und die fachliche Begleitung der Freiwilli-
gen aus Turnverein und DRK-Seniorensportgruppe
erfolgt mit Hilfe der Förderung nach § 45d.

Stehen auch für Ihre Initiative
Fördermittel bereit?

Wenn Ihre Initiative, Gruppe oder Organisation zur
Aufgabe hat,

� pflegende oder betreuende Angehörige zu
unterstützen,

� Pflegebedürftige – auch mit zeitintensivem
Betreuungsbedarf – daheim zu besuchen,

� Bewegungsaktivitäten für ans Haus
gebundene Menschen zu bieten,

� Senioren die Teilhabe an Kultur oder
am öffentlichen Leben zu ermöglichen,

� Älteren bei der Alltagsgestaltung oder bei der
Begegnung mit anderen zu unterstützen,

� Wohn- und Ausstattungsberatung
für ältere Menschen zu organisieren,

dann ist eine Förderung Ihrer Freiwilligenaktivität
durchaus möglich, sofern auch Ihre Gemeinde oder
die Agentur für Arbeit Ihre Gruppe fördert. Nach
§ 45d SGB XI kann eine Förderung durch die Pflege-
kassen hinzukommen – vorausgesetzt, Sie stellen
einen Antrag.

Finanziell fördern lässt sich der Koordinations- und
Organisationsaufwand Ihrer Aktivitäten, die fachliche
Anleitung, Schulung und Fortbildung der Mitglieder
Ihrer Initiative sowie die Begleitung und Unterstüt-
zung Ihres Engagements durch Fachkräfte.

Testen Sie Ihre Initiative
auf Förderfähigkeit
Geht Ihre Unterstützung für Betagte
von einer Initiative, einem Verein oder
einem gemeinnützigen Träger aus?

Bieten Sie unterstützende Hilfen
für Menschen, die Betreuung und
Begleitung im Alltag benötigen?

Entlastet Ihr Angebot pflegende
Angehörige und soll es deren
Lebensqualität erhöhen?

Wird Ihre Leistung durch Freiwillige,
also ehrenamtlich erbracht?

Unternehmen Sie Aktivitäten zur
sozialen Betreuung Älterer daheim,
sorgen Sie dort für Erleichterungen
im Alltag?

Helfen Sie beim Aufrechterhalten von
Kontakten oder bei der Teilhabe Älterer
am kulturellen oder am öffentlichen
Leben?

Machen Sie älteren Angebote zur
Gesunderhaltung oder zur Gesundheits-
förderung?

Wird Ihre Initiative von der Gemeinde
gefördert oder besteht Aussicht darauf?

Ja Nein

Überwiegend mit „ja“ geantwortet? Dann jetzt im In-
ternet auf www.pflege-engagiert.de gehen, Ihren
Förderantrag nach § 45d herunterladen und ausfül-
len. Gehen Sie zunächst auf Ihre Kommunalbehörde
(Sozialamt) wegen der Bestätigung einer Mitförde-
rung zu und lassen Sie anschließend Ihren Antrag
durch die Agentur prüfen. Hier berät man Sie auch
telefonisch.

Entlastungs- und Wohlfühlnachmittage für pfle-
gende Angehörige – das bieten in einer Schwarz-
waldgemeinde seit Kurzem pflegeerfahrene Mit-
bürger an. Verwirklicht werden konnte diese hilfreiche
Idee sowie eine Ausbildungsmöglichkeit zur „Pflege-
begleiterin“ durch eine Förderung nach § 45d.


